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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 27. bis 29. Mai 2023 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Notfall-
dienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
 im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 27. und 28. Mai 2023 unter 
Telefon 08386/3265053 und für den 29. Mai 2023 unter Telefon 
08321/88004. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 18.00 
bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in der 
Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst  
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 27. Mai 2023: Allgäu-Apotheke, Sonthofen,  
Grüntenstraße 24, Telefon 08321/83445 
am 28. Mai 2023: Iller Apotheke, Blaichach,  
Ettensberger Straße 1a, Telefon 08321/5099
am 29. Mai 2023: Alpenland Apotheke, Sonthofen,  
Freibadstraße 12, Telefon 08321/66610

Oberstaufen:
am 27. Mai 2023: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg,  
Bahnhofstraße 9, Telefon 08387/8383 
am 28. Mai 2023: Stadt-Apotheke, Lindenberg, 
Bismarckstraße 9, Telefon 08381/940087 
am 29. Mai 2023: Propstei-Apotheke, Oberstaufen, 
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon 08386/2730

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 27. Mai 2023: Linden-Apotheke, Wiggensbach,  
Illerstraße 1, Telefon 08370/1525

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 27. Mai 2023: Engel-Apotheke,  
Lotterbergstraße 57, Telefon 0831/97170
am 28. Mai 2023: Hof- und Residenz-Apotheke,  
Poststraße 16, Telefon 0831/22767
am 29. Mai 2023: Iller-Apotheke,  
Ludwigstraße 73, Telefon 0831/564660

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen  
in Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung der Stadt Sonthofen über die Steuerfestsetzung
der Grundsteuer A und B für das Jahr 2023

Der Stadtrat Sonthofen hat in seiner Sitzung am 02.05.2023 die Hebesätze 
der Grundsteuer A auf 400 v.H. und der Grundsteuer B auf 440 v.H. für 
das Kalenderjahr 2023 festgesetzt. Gegenüber dem Kalenderjahr 2022 ist 
somit keine Änderung eingetreten, so dass auf die Erteilung von Grund-
steuerbescheiden für das Kalenderjahr 2023 verzichtet wird.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbe-
träge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird 
deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl I S. 965), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.07.2021 (BGBl I. S. 2931) die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2023 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2022 veran-
lagten Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2023 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteuer-
bescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11.2023 bzw. in den Fällen des § 28 Abs. 2 Nr. 1 GrStG 
in einem Jahresbetrag am 15.08.2023 oder nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 GrStG 
je zur Hälfte am 15.02.2023 und 15.08.2022 fällig. Für Steuerpflichtige, 
die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 GrStG Gebrauch gemacht haben, 
wird die Grundsteuer für 2023 in einem Betrag am 01.07.2023 fällig. 
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für 
das Kalenderjahr 2023 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu 
entrichten. Die Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu können 
bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1 (Zi 14), eingesehen werden.
Die öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag 
der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die 
Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), so werden gemäß § 27 Abs. 2 
GrStG Änderungsbescheide erteilt.

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung 
treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat, die mit dem Tag der wirksamen Bekanntmachung zu laufen begin-
nt, entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage 
erhoben (siehe 2.) werden, schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
ist der Widerspruch einzulegen bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 
87527 Sonthofen (Postfachanschrift: Postfach 1655, 87520 Sonthofen). 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener 
Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem Baye-
rischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 
11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 
Augsburg, erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei 
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten 
ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
ist die Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Post-
fachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, zu erheben. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
-  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugel-

assen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Stadt Sonthofen (www.stadt-sonthofen.de) bzw. 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

    Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen.

-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 13/2007) wurde 
im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein fakultatives Widerspruchs-

verfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen der 
Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung.

-  Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

-  Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Widerspruchsfüh-
rer keine Kosten; ist der Widerspruch erfolglos oder wird er zurück-
genommen, hat derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten 
des Widerspruchsverfahrens zu tragen.

Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit dieses 
Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der angefor-
derten Abgabe nicht aufgehalten

STADT SONTHOFEN
 
Sonthofen, 25.04.2022

gez.: Christian Wilhelm, Erster Bürgermeister 110

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i.Allgäu
Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Immenstadt i.Allgäu hat in 
seiner Sitzung am 09.05.2023 nachfolgende Satzung über die Lage, 
Größe, Ausstattung und den Unterhalt von Kinderspielplätzen im Zusam-
menhang mit Gebäuden (Kinderspielplatzsatzung – KSpS) beschlossen:

Satzung der Stadt Immenstadt über die Lage, Größe, Ausstattung 
und den Unterhalt von Kinderspielplätzen im Zusammenhang mit 
Gebäuden (Kinderspielplatzsatzung – KSpS) 

Die Stadt Immenstadt erlässt aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) folgende Satzung:

§ 1
Anwendungsbereich

(1)  Diese Satzung regelt die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung 
und den Unterhalt von Kinderspielplätzen im Zusammenhang mit 
Gebäuden, die Art der Erfüllung sowie die Ablöse der Spielplatz-
pflicht für das gesamte Gebiet der Stadt Immenstadt.

(2)  Weitergehende Festsetzungen durch bestehende oder künftige Bebau-
ungspläne bleiben unberührt.

§ 2
Erfüllung der Spielplatzpflicht

(1)  Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist 
ein ausreichend großer Kinderspielplatz anzulegen (Art. 7 Abs. 3 Satz 
1 BayBO).

(2)  Die Spielplatzpflicht ist vorrangig durch Herstellung des Spielplatzes 
auf dem Baugrundstück zu erfüllen. Der Spielplatz darf auch auf 
einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks her-
gestellt werden, wenn dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber 
der Stadt Immenstadt rechtlich gesichert ist. Kann der Spielplatz 
weder auf dem Baugrundstück noch auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe hergestellt werden, kann die Spielplatzpflicht auch durch 
Übernahme der Kosten für die Anlage und den Unterhalt eines Spiel-
platzes durch den Bauherrn gegenüber der Stadt Immenstadt erfüllt 
werden (Ablöse nach § 8).

§ 3
Größe des Spielplatzes

Die Bruttofläche des Spielplatzes muss je 25 m² Wohnfläche mindestens 
1,5 m² betragen. Jeder Spielplatz muss mindestens 60 m² groß sein. Die 
den Kindern tatsächlich zur Verfügung stehende Fläche (nutzbare Spiel-
fläche) muss wenigstens 80 % der Bruttofläche betragen. Die nutzbare 
Spielfläche darf durch Bepflanzungen oder nicht zu dem Spielplatz gehö-
rende Einrichtungen nicht beschränkt werden.

§ 4
Lage, Zugänglichkeit, Zeitpunkt der Fertigstellung

(1)  Die Kinderspielplätze müssen in sonniger Lage, windgeschützt und 
gegen öffentliche Verkehrsflächen sowie andere Anlagen, wie Stell-
plätze oder Standplätze für Abfallbehälter, ausreichend abgeschirmt 
angelegt werden, so dass die Kinder ungefährdet spielen können und 
vor störenden Immissionen geschützt sind. Sie müssen innerhalb oder 
in unmittelbarer Nähe der Wohnbebauung liegen und gut einsehbar 
sein. Dies gilt auch, wenn der Kinderspielplatz auf einem geeigneten 
Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks hergestellt wird.

(2)  Kinderspielplätze müssen für Kinder gefahrlos erreichbar sein. Der 
Weg der Kinder von der Wohnung zum Spielplatz darf nicht über 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge, Parkplatzzufahrten oder Zufahrten für 
mehr als zwei Garagen führen.

(3)  Die Kinderspielplätze müssen so angelegt sein, dass sie für Kinder und 
Begleitpersonen zugänglich sind.

(4)  Die Kinderspielplätze müssen bis zum Bezug der pflichtigen Gebäude 
fertiggestellt und benutzbar sein. In begründeten Einzelfällen kann 
diese Frist auf Antrag verlängert werden.

§ 5
Gestaltung und Ausstattung der Kinderspielplätze

(1)  Kinderspielplätze müssen schwerpunktmäßig für Kinder in den Alters-
gruppen bis zu sechs Jahren geeignet, gegliedert und ausgestattet sein. 
Der Aufenthalt für ältere Kinder ist zu gewährleisten. Bei über 3.000 
m² Wohnfläche müssen die Kinderspielplätze darüber hinaus auch für 
Kinder in der Altersgruppe sechs bis zwölf Jahre geeignet, ausgestattet 
und dementsprechend gegliedert sein.

(2)  Kinderspielplätze sind verkehrssicher zu gestalten und auszustatten. 
Um der Entwicklung von Kindern förderlich zu sein, müssen die 
Spielflächen den vielfältigen Spiel- und Bewegungsbedürfnissen der 
Kinder entsprechen und zu eigener Aktivität anregen. Zusätzlich müs-
sen die Spielflächen mindestens zwei unterschiedliche Spielgeräte zur 
Förderung der Bewegung und Koordination durch unterschiedliche 
Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen, Balancieren, Schaukeln, 
Springen etc. umfassen. Die Spielflächen sind ausreichend zu entwäs-
sern. Durch Schilder ist darauf hinzuweisen, dass Hunde fernzuhalten 
sind. Die Bepflanzungen dürfen keine Gefahr in sich bergen und 
keine giftigen Gehölze oder allergieauslösende Pflanzen enthalten. 
Zu solchen giftigen oder allergieauslösenden Gehölzen zählen unter 
anderem:

  Eibe, Lebensbaum, Seidelbast, Pfaffenhütchen, Stechpalme, Gold-
regen, Liguster, Heckenkirsche, Faulbaum, wolliger Schneeball und 
gewöhnlicher Schneeball sowie Herkulesstaude und Beifußblättriges 
Traubenkraut.

(3) Die Ausstattung muss mindestens umfassen bei Spielplätzen:
 a) bei 60 m² Bruttospielplatzfläche:
   einen mindestens 10 m² großen Sandspielplatz oder Kiesspielplatz 

mit niedriger Körnung, einem Sonnenschutz (z.B. Sonnensegel 
oder durch Pflanzung von großkronigen Laubbäumen mit einem 
Stammumfang von mindestens 18cm) und mindestens zwei unter-
schiedliche Spielgeräte zur Bewegungsförderung, zwei Sitzbänke 
und eine Grünfläche für Ball-, Lauf- und Gruppenspiele. 

 b) bis zu 120 m² Bruttospielplatzfläche:
   einen mindestens 12 m² großen Sandspielplatz oder Kiesspielplatz 

mit niedriger Körnung, einem Sonnenschutz (z.B. Sonnensegel 
oder durch Pflanzung von großkronigen Laubbäumen mit einem 
Stammumfang von mindestens 18cm) und mindestens drei unter-
schiedliche Spielgeräte zur Bewegungsförderung, zwei Sitzbänke 
und eine Grünfläche für Ball-, Lauf- und Gruppenspiele.

 c) bis zu 180 m² Bruttospielplatzfläche:
   einen mindestens 16 m² großen Sandspielplatz oder Kiesspielplatz 

mit niedriger Körnung, einem Sonnenschutz (z.B. Sonnensegel 
oder durch Pflanzung von großkronigen Laubbäumen mit einem 
Stammumfang von mindestens 18cm) und mindestens drei unter-
schiedliche Spielgeräte zur Bewegungsförderung, drei Sitzbänke 

und eine Grünfläche für Ball-, Lauf- und Gruppenspiele.
 d) über 180 m² Bruttospielplatzfläche:
   errechnet sich nach § 3 Abs. 1 aus der Größe der Wohnfläche eine 

Bruttospielplatzfläche von über 180 m², sind zusätzliche getrennte 
Spielplätze nach den vorgenannten Grundsätzen bereitzustellen.

(4)  Zur Ausstattung der Spielplätze kommen insbesondere Klettergerüste, 
besteigbare Spielhäuschen, Rutschbahnen und Schaukeln in Betracht. 
Für die entsprechenden Altersgruppen sind beispielsweise Ballwän-
de, Balancierbalken und ähnliche Einrichtungen vorzusehen. Die 
erforderlichen Grünflächen für Ball-, Lauf- und Gruppenspiele sind 
als Ballspiel- und Bewegungsflächen für Kinder deutlich zu kenn-
zeichnen und dürfen durch die aufgestellten Spielgeräte nicht beein-
trächtigt werden. Der im Sandspielbereich eingefüllte Spielsand muss 
mindestens 40 cm tief und in der Qualität dem Verwendungszweck 
angemessen sein. In ausreichender Zahl sind Abfallbehälter anzubrin-
gen. Alle Spielgeräte sind so aufzustellen, dass die Anforderungen aus 
der Verkehrssicherungspflicht erfüllt werden.

(5)  Den Bewohnern der pflichtigen Gebäude ist zu gestatten, die Mindest-
ausstattung nach dieser Satzung durch Aufstellen weiterer geeigneter 
Spielgeräte zu verbessern. Privatrechtliche Haftungsansprüche bleiben 
von dieser Regelung unberührt.

(6)  Vom Bauherrn muss ein qualifizierter Freiflächenplan vorgelegt 
werden, aus dem sich der Nachweis der Flächen und der Ausstattung 
ergibt. 

§ 6
Gemeinschaftliche Spielplätze; Spielplätze  

auf fremden Grundstücken

(1)  Die Stadt Immenstadt kann im Einzelfall auch ohne Vorliegen eines 
Bebauungsplanes gestatten, dass die Kinderspielplätze in der unmit-
telbaren Nähe des Baugrundstücks für mehrere Baugrundstücke als 
Gemeinschaftsanlage errichtet werden.

(2)  Sind Kinderspielplätze in Bebauungsplänen als Gemeinschaftsanla-
gen festgesetzt worden, so dürfen Kinderspielplätze, die nach dieser 
Satzung erforderlich sind, nicht einzeln errichtet werden. Darüberhi-
nausgehende einzelne Kinderspielplätze dürfen zusätzlich errichtet 
werden.

(3)  Der Bauherr kann den Kinderspielplatz in unmittelbarer Nähe des 
Baugrundstücks herstellen, wenn ein geeignetes Grundstück zur Ver-
fügung steht, seine dauerhafte Nutzung für diesen Zweck gegenüber 
der Stadt Immenstadt rechtlich gesichert ist und der Spielplatz für 
die Kinder entsprechend den Anforderungen in § 4 Abs. 2 sicher zu 
erreichen ist.

(4)  Die §§ 3 bis 5 dieser Satzung gelten auch bei Gemeinschaftsanlagen.

§ 7
Unterhalt von Kinderspielplätzen

(1)  Kinderspielplätze einschließlich ihrer Zugänge und Ausstattungen sind 
stets in benutzbarem Zustand zu erhalten und bei Verschmutzungen zu 
reinigen. Der Spielsand ist, sobald der Grad der Verschmutzung es 
erfordert, auszuwechseln. Um einen ordnungsgemäßen und sicheren 
Betrieb im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten 
sind die Spielplätze regelmäßig zu pflegen, zu kontrollieren und wenn 
erforderlich zu warten. Die Forderungen hinsichtlich Wartung und 
Kontrolle der DIN EN 1176 - Spielplatzgeräte in der jeweils gültigen 
Fassung sind einzuhalten. Verantwortlich hierfür ist der Betreiber.

(2)  Kinderspielplätze dürfen nicht ihrer Zweckbestimmung entfremdet 
werden. Die Beseitigung oder Zweckentfremdung kann von der 
Stadt Immenstadt im Einzelfall genehmigt werden, wenn die Art der 
Wohnungen oder ihre Umgebung die Anlage eines Kinderspielplatzes 
nicht mehr erfordert.

§ 8
Ablöse der Spielplatzpflicht

(1)  Eine Ablöse der Spielplatzpflicht ist möglich, wenn der Spielplatz 
weder auf dem Baugrundstück noch auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe hergestellt werden kann.

(2)  Im Falle einer Ablöse ist vom Bauherrn ein Vertrag mit der Stadt 
Immenstadt zu schließen. Vom Bauherrn ist als Voraussetzung für die 
Erteilung der Baugenehmigung eine Sicherheit (Bankbürgschaft oder 
Barzahlung) in Höhe des Ablösebetrags zu leisten.

(3) Der Ablösebetrag wird nach folgender Formel berechnet:

A = (BRW + KH + KU) x F
Dabei bedeuten:

A  Ablösebetrag in Euro (Aufrundung auf volle 5 Euro) 
BRW  Bodenrichtwert des Baugrundstücks je m² in Euro
KH   Herstellungskosten der Spielplatzfläche je m² in Euro, diese 

sind mit 375 Euro anzusetzen
KU   Unterhaltskosten der Spielplatzfläche je m² in Euro, hochge-

rechnet auf die Dauer von 20 Jahren, diese sind mit 230 Euro 
anzusetzen

F  erforderliche Spielplatzfläche in m²

§ 9
Abweichungen

Die Stadt Immenstadt kann unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO 
Abweichungen von Anforderungen dieser Satzung zulassen.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO kann mit Geldbuße bis zu 
fünfhunderttausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.  die nach dieser Satzung erforderlichen Kinderspielplätze zu dem nach 

§ 4 Abs. 4 bestimmten Zeitpunkt nicht fertiggestellt und benutzbar 
gemacht hat;

2.  als Bauherr die Anforderungen nach den §§ 3 bis 5 dieser Satzung 
oder nach einer aufgrund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren 
Anordnung hinsichtlich Größe, Lage, Zugänglichkeit, Gestaltung und 
Ausstattung der Kinderspielplätze nicht erfüllt;

3.  seiner aufgrund dieser Satzung obliegenden Verkehrssicherheitspflicht 
für Kinderspielplätze nicht nachkommt;

4.  die Anforderungen nach § 7 dieser Satzung bei der Unterhaltung der 
Kinderspielplätze nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt;

5.  Kinderspielplätze ungenehmigt ihrer Zweckbestimmung dauernd 
oder vorübergehend entfremdet (§ 7 Abs. 2 dieser Satzung) oder ihre 
zweckentsprechende Nutzung entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 dieser Sat-
zung verhindert.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Immenstadt, den 17.05.2023

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

gez.: Nico Sentner, Erster Bürgermeister  111

Bekanntmachung

der Gemeinde Burgberg i.Allgäu
Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung zur 1. Teilaufhebung, 

1. Änderung und 1. Erweiterung der Ortsabrundungssatzung  
„An der Heimenhofenstraße“

Der Gemeinderat der Gemeinde Burgberg i.Allgäu hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 08.05.2023 den Entwurf zur 1. Teilaufhebung, 1. Ände-
rung und 1. Erweiterung der Ortsabrundungssatzung „An der Heimenho-
fenstraße“ mit Begründung in der Fassung vom 15.03.2023 gebilligt und 
für die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

Das Plangebiet liegt im Südosten des Hauptortes der Gemeinde Burgberg 
i.Allgäu, östlich der „Heimenhofenstraße“. Die 1. Teilaufhebung umfasst 
die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 182 (Teilfläche) und 185. Innerhalb des 
Geltungsbereiches der 1. Änderung und 1. Erweiterung befinden sich die 
Grundstücke mit den Fl.-Nrn.: 184, 2027/3, 2027/9, 2027/10, 2027/11 
(Teilfläche), 2027/12, 2027/13, 2027/14 und 2027/15. Der räumliche 
Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt.

Die Ausgleichsflächen befinden sich außerhalb des Plangebietes auf 
der südlichen Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 2027/11 der 
Gemeinde Burgberg i.Allgäu und somit im direkten östlichen Anschluss 
an das Plangebiet. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der konkrete 
Zuschnitt der Fläche(n) im Laufe des Verfahrens noch ändern kann.

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 15.03.2023 liegt in der 
Zeit vom 31.05.2023 bis 03.07.2023 im Rathaus der Gemeinde Burgberg 
i.Allgäu (Grüntenstraße 2, 87545 Burgberg i.Allgäu), Erdgeschoss, Bau-
amt während der allgemeinen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus. 

(Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage 
geschlossen ist.)

Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann der Entwurf mit Begründung 
in der Fassung vom 15.03.2023 unter folgender Adresse im Internet 
eingesehen werden:

http://www.gemeinde-burgberg.de/rathaus-burgberg/bauleitplaene
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal

Gemäß § 34 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Satzung die 
Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 
13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 BauGB entsprechend anzuwenden. 
Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB sind ergänzend § 1a Abs. 2 und 3 
und § 9 Abs. 1a BauGB entsprechend anzuwenden. Der Satzung ist eine 
Begründung mit den Angaben entsprechend § 2a Satz 2 Nr. 1 BauGB 
beizufügen. Es wird darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung 
gem. § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB 
sowie von einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
abgesehen wird.
Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im Sinne des Gesetzes zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich (per 
E-Mail: bauamt@burgberg.de), per Fax (08321/67 22 – 22) oder posta-
lisch: Rathaus der Gemeinde Burgberg i.Allgäu, Grüntenstraße 2, 87545 
Burgberg i.Allgäu) sowie mündlich abgegeben werden. Stellungnahmen, 
die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können gem. § 3 Abs. 2 
BauGB bzw. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben. 

Parallel mit der Auslegung findet die Einholung der Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt. 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.

Burgberg i. Allgäu, den 16.05.2023

GEMEINDE BURGBERG I.ALLGÄU

gez.: André Eckardt, Erster Bürgermeister 112

Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung
im Landratsamt Oberallgäu

Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung und  
 Führerscheinstelle Kempten  

0831/2525-3400
Telefax 0831/2525-3450

buergerservice-zulassung@kempten.de

Im Internet:
	 ▶  Wunschkennzeichen reservieren
	 ▶  Feinstaubplakette bestellen
	 ▶  Termin vereinbaren

www.buergerservice-zulassung.de

Erweiterte Öffnungszeiten:

Sonthofen Kempten

Mo. 7.30  - 17.00 h 7.30  - 12.00 u. 
13.00 - 17.00 h

Di. 7.30  - 13.00 h 7.30  - 13.00 h

Mi. / Do. 7.30  - 16.00 h 7.30  - 12.00 u. 
13.00 - 16.00 h

Fr. 7.30  - 12.30 h 7.30  - 12.30 h

Über unsere neue Behördenrufnummer 115  
erreichen Sie uns ohne Vorwahl

Montag bis Freitag 7.30 bis 18.00 Uhr
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voraussichtlicher Geltungsbereich

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Einbeziehungssatzung “Ettensberg – Hornstraße“
Aufstellungsbeschluss der Gemeinde Blaichach 

sowie Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Blaichach hat am 27.10.2022 die Auf-
stellung der Einbeziehungssatzung „Ettensberg – Hornstraße“ (Aufstel-
lungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)) beschlossen. 

Der Entwurf der Einbeziehungssatzung „Ettensberg – Hornstraße“ 
mit Begründung jeweils in der Fassung vom 27.04.2023 wurde in der 
Gemeinderatssitzung am 27.04.2023 gebilligt und für die öffentliche Aus-
legung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Der räumliche Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes wird aus dem beiliegenden Lageplan (maßstabslos) 
ersichtlich. Folgendes Grundstück befindet sich innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches: Fl.-Nrn. 470 – Gem. Blaichach (Teilfläche). Es wird 
darauf hingewiesen, dass sich der räumliche Geltungsbereich im Laufe 
des förmlichen Verfahrens noch ändern kann. Die Aufstellung der Ein-
beziehungssatzung „Ettensberg – Hornstraße“ erfolgt gem. § 13 Abs. 2 
BauGB im vereinfachten Verfahren. 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: 
Das Plangebiet ist derzeit planungsrechtlich als Außenbereichsfläche ein-
zustufen. Ziel der Satzung ist es, auf der derzeit im Außenbereich befind-
lichen Teilfläche Fl.-Nr. 470 – Gem. Blaichach die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Umsetzung eines Einfamilienhauses im Rahmen 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu schaffen. Um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür zu schaffen, ist die Aufstellung 
einer Einbeziehungssatzung erforderlich. Das Plangebiet wird dadurch in 
die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbezogen.

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 
4 BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB sowie der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von einer zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. Eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 27.04.2023 liegt in der Zeit 
vom 01.06.2023 bis 03.07.2023 im Rathaus der Gemeinde Blaichach, Zim-

mer 6, Kirchplatz 3, 87544 Blaichach während der allgemeinen Dienstzeiten 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Die allgemeinen Dienstzeiten sind:
Montag:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag:  08.00 Uhr bis 12.30 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage 
geschlossen ist.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder 
mündlich abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 6 BauGB bei 
der Beschlussfassung über die Aufstellung der Einbeziehungssatzung 
„Ettensberg-Hornstraße“ unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde 
den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit der Änderung des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist. 

Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann der Entwurf mit Begründung 
in der Fassung vom 27.04.2023 auch unter folgender Adresse im Internet 
eingesehen werden:

http://www.gemeinde-blaichach.de

Gleichzeitig mit der Auslegung findet die Einholung der Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt. 

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abge-
ben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen ist dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Blaichach, den 17.05.2023

GEMEINDE BLAICHACH

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 113

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i.Allgäu

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „Hierlhof“ und Bekanntmachung zur früh-
zeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan „Hierlhof“

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Immenstadt i. Allgäu hat am 
09.05.2023 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Hierlhof“ (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB)) beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes befindet sich im Ortsteil Bühl zwischen 
der Bundestraße B308 und der Bahnlinie Immenstadt-Lindau, er wird 
aus dem beiliegenden Lageplan (maßstabslos) ersichtlich. Folgende 
Grundstücke befinden sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches: 
Fl.-Nrn. 20, 20/1, 21, 21/3, 21/4, 21/5, 22, 41 (Teilfläche), 41/10, 41/11, 
41/12, 41/2 (Teilfläche), 44/3 (Teilfläche), 45.

Erfordernis und Ziele der Planung: 

–  Erweiterung des als Beherbergungsbetrieb genutzten „Hierlhofes“ 
durch mehrere Gebäude mit Suiten und Doppelzimmern sowie durch 
ein Spa-Gebäude und die erforderlichen Parkplätze sowie ein Mitar-
beiterwohnhaus

–  Ausweisung des Planungsgebietes als Sonstiges Sondergebiet (SO) 
„Beherbergungsbetrieb/Hotel“ zur Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die touristische Weiterentwicklung des „Hierl-
hofes“ 

–  Berücksichtigung bestehender Strukturen und angrenzender Nut-
zungen im Rahmen der planerischen Feinsteuerung

–  Prüfung sowie Auseinandersetzung mit den Folgen der Planung für 
Naturraum und Umgebung zur Konfliktvermeidung bzw. Konflikt-
minimierung

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung wird eine Umweltprüfung 
gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Im Rahmen der Begründung zum 
Entwurf wird ein Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB dargelegt.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss hat keine direkte Auswirkung auf 
die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von Grundstücken. Der räumliche 
Geltungsbereich kann sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes in diesem Bereich erfolgt im so 
genannten Parallelverfahren (gem. § 8 Abs. 3 BauGB). 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Hierlhof“ wird die Öffentlichkeit (Bürger) gem. § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt. Der räumliche Geltungsbe-
reich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt.

Im Verwaltungsgebäude der Stadt Immenstadt i. Allgäu (Kirchplatz 7, 
87509 Immenstadt i. Allgäu), Zimmer 309, wird der Öffentlichkeit in der 
Zeit vom 24.05.2023 bis 23.06.2023 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planungen, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen und die 

voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen zu unterrichten (Hinweis: 
Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in der Regel 

Montag und Donnerstag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, 14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch von 8:00 Uhr – 13:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr. 

Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher Feiertage 
geschlossen ist.). Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

Hinweis: Weitere Informationen können von den Bürgern durch das Bei-
wohnen an den öffentlichen Gemeinderats-Sitzungen eingeholt werden. 
Im Rahmen der noch durchzuführenden öffentlichen Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen abgegeben werden. Hierzu erfolgt jeweils noch eine gesonderte 
ortsübliche öffentliche Bekanntmachung. 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art.  6 Abs.  1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.

Immenstadt i. Allgäu, den 17.05.2023

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

gez.: Nico Sentner, Erster Bürgermeister 109

Sonthofen, den 23. Mai 2023
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin


